
 

 

AMz-Bericht 01/2020 

1/10 
Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. 

Reinhardtstraße 12-16, 10117 Berlin 
E-Mail: argemauerziegel@ziegel.de, www.argemauerziegel.de 

DAfM-Richtlinie Nr. 1 – Nichttragende innere Trennwände 
Ausgabe 12/2019 

 

 

 
Einleitung  

Nichttragende innere Trennwände aus Mauerstei-
nen oder Wandbauplatten in Gebäuden, die in 
Massivbauweise errichtet wurden, haben sich seit 
Jahrzehnten bewährt. Bei entsprechender Ausbil-
dung erfüllen diese die gestellten Anforderungen 
an den Brand-, Schall- und Wärmeschutz sowie die 
nutzungsbezogene Beanspruchbarkeit. Nichttra-
gende innere Trennwände lassen sich ohne viel 
Aufwand auch nach Erstellen des Rohbaus auf-
mauern und sind ebenfalls im Alt- bzw. Bestands-
bau bei der Neuaufteilung der vorhandenen Nutz-
flächen einsetzbar. 

Neben den normativen Regelungen zu inneren 
Trennwänden in DIN 4103-1 [1] gab es bislang das 
DGfM-Merkblatt ‚Nichttragende innere Trenn-
wände‘ [2], in dem ergänzende Hinweise zur Pla-
nung und Ausführung gegeben wurden. Dieser In-
halt wurde nun überarbeitet und wird als aktuali-
sierte Fassung unter gleichem Titel als DAfM-
Richtlinie Nr. 1 [3] veröffentlicht. Die Neuerungen 
der DAfM-Richtlinie Nr. 1 (im Folgenden ‚DAfM-
RiLi 1‘ genannt) werden in diesem Bericht für Zie-
gelmauerwerk dargestellt. 

Kennzeichen nichttragender innerer Trennwände 

Nichttragende innere Trennwände dienen plan-
mäßig weder dem Lastabtrag noch der Gebäude-
aussteifung und können im Falle einer Grundriss-
neugestaltung ohne Auswirkung auf das Tragwerk 
nachträglich entfernt werden.  

Die Standsicherheit der Trennwände selbst ist 
durch die Verbindung mit den angrenzenden Bau-
teilen (Querwände, Decken oder gleichwertige 
Aussteifungselemente) gegeben, sofern die zuläs-
sigen Grenzmaße der Trennwände nach [3] nicht 
überschritten werden. Neu in die DAfM-RiLi 1 [3] 
wurde u. a. die erforderliche Randbedingung auf-
genommen, dass das Überbindemaß wie für Mau-
erwerk nach DIN EN 1996-1-1/NA [4] mindestens 

das 0,4-fache der Steinhöhe (lol ≥ 0,4 h) betragen 
muss. 

 

Neuerungen in der DAfM-RiLi 1 

Ein Ziel der Überarbeitung des vorherigen DGfM-
Merkblattes [2] und Übertragung in die DAfM-
RiLi 1 [3] waren u. a. inhaltliche Präzisierungen so-
wie rein redaktionelle Anpassungen, wie z. B. die 
Aktualisierung von Normenbezügen. Ferner wur-
den dargestellte Konstruktionsbeispiele aktuali-
siert. 
 
Wichtigste Neuerung ist die Aufnahme von Re-
geln für die Berücksichtigung von horizontalen 
bzw. schrägen Schlitzen bei Wanddicken 
t < 175 mm. 
 
Anwendungsbereich 

In [3] Kapitel 2 ‚Anwendungsbereich‘ sind dezi-
diert die Mauerwerkssteine mit den zugehörigen 
normativen Verweisen aufgelistet. Demnach sind 
für die Ziegelbauweise DIN EN 771-1 [5] und 
DIN 20000-401 [6] aufgeführt. Da keine speziellen 
Ausgabedaten der Normen genannt sind, gilt im-
mer die jeweils gültige Fassung. Ferner werden 
normative Verweise für die zu verwendenden 
Mörtel angegeben. Dieses sind u. a. Normal-
mauer- und Dünnbettmörtel nach DIN EN 998-
2 [7] in Verbindung mit DIN 20000-412 [8]. 
 
Zulässige maximale Wandlängen und -höhen 
(Grenzmaße) 

In [3] Kapitel 7 ‚Zulässige maximale Wandlängen 
und -höhen (Grenzmaße)‘ wurden die Tabellen 2 
bis 4 mit unveränderten Werten aus dem vorheri-
gen DGfM-Merkblatt ‚Nichttragende innere 
Trennwände‘ [2] übernommen.  
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Es bleibt bei der Aufteilung in drei Tabellen für fol-
gende Wände: 
 

- ohne Auflast bei 4-seitiger sowie 3-seiti-
ger Halterung mit freiem vertikalen Rand 

- mit Auflast bei 4-seitiger sowie 3-seitiger 
Halterung mit freiem vertikalen Rand 

- ohne Auflast bei 3-seitiger Halterung mit 
freiem oberen Rand 
 

Die Tabellen wurden redaktionell überarbeitet. So 
wurden die Fußnoten aktualisiert und die Wanddi-
cken einheitlich auf [mm] umgestellt. 
 
Zu beachten sind die jeweiligen Anwendungsrand-
bedingungen der Tabellen bezüglich Art der Halte-
rung, Ausführung mit oder ohne Stoßfugenver-
mörtelung, Wandgeometrie und Einbaubereich.  
 

Der Einbaubereich I umfasst Bereiche mit geringer 
Menschenansammlung wie z. B. in Wohnungen, 
aber auch Hotels oder Büroräumen.  
Größere Versammlungsräume, Schulräume etc. 
zählen zum Einbaubereich II und müssen höheren 
horizontalen Lasten gemäß DAfM-RiLi 1 [3], Kapi-
tel 4‚ Einbaubereiche nach DIN 4103-1‘ bzw. Kapi-
tel 6 ‚Nachweise‘ standhalten. 
 
Die Regelungen der Tabellen 2 bis 4 der DAfM-
RiLi 1 für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörte-
lung sind in den folgenden Tabellen I bis V zusam-
mengefasst dargestellt. Zur besseren Unterschei-
dung sind die Tabellen der DAfM-RiLi 1 mit arabi-
schen Ziffern und die Tabellen dieses AMz-Berich-
tes mit römischen Ziffern nummeriert.  
Bild 1 zeigt ein Ablaufschema, aus welchem die 
anzuwendende Tabelle abgelesen werden kann.  

 

Bild 1: Ablaufschema zur Ermittlung der anzuwendenden Tabellen dieses AMz-Berichtes (vergleiche DAfM-
RiLi 1 [3], Kapitel 7, Tabellen 2 bis 4) 
 
Die Tabellenwerte der Tabellen I bis V gelten für 
nichttragende innere Trennwände aus Ziegel-
mauerwerk mit Normalmauermörtel oder Dünn-
bettmörtel ohne Stoßfugenvermörtelung gemäß 
DAfM-RiLi 1.  
 
Die jeweils oberen Tabellenwerte einer Zeile der 
entsprechenden Wanddicke t gelten für nichttra-
gende innere Trennwände im Einbaubereich I und 
die unteren Werte für den Einbaubereich II. 

 
 
Kombinationen aus Wandlänge l zu Wandhöhe h, 
die mit einem horizontalen Strich gekennzeichnet 
sind, können nicht nach DAfM-RiLi 1 nachgewie-
sen werden und sind gegebenenfalls anderweitig 
nachzuweisen.  
Werte für den Sonderfall der Ausführung mit Stoß-
fugenvermörtelung sind in der DAfM-RiLi 1 ange-
geben und hier nicht abgebildet. 
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Tabelle I Maximale Wandlängen für nichttragende innere Trennwände aus Ziegelmauerwerk ohne 

Stoßfugenvermörtelung 

 ohne Auflast 

 bei 4-seitiger Halterung  

 vergleiche DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 2 

 

Wand-
dicke t 

Ei
n

b
au

b
er

ei
ch

 

Wandhöhe in m 

in mm 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 ≤ 6,00 

50 
I 1,50  1,75  2,00  -  -  -  

II 0,75  1,00  1,25  -  -  -  

60 
I 2,00  2,25  2,50  2,75  -  -  

II 1,25  1,50  1,75  -  -  -  

70 
I 5,00  2,75  3,00  3,25  3,50  -  

II 1,50  1,75  2,00  2,25  2,50  -  

90 
I 6,00  6,50  7,00  3,75  4,00  -  

II 1,75  2,00  2,25  2,50  2,75  -  

100 
I 7,00  7,50  8,00  8,50  9,00  -  

II 5,00  2,75  3,00  3,25  3,50  -  

115/150 
I 10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  -  

II 6,00  6,50  7,00  3,75  4,00  -  

≥ 175 
I 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  

II 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  
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Tabelle II Maximale Wandlängen für nichttragende innere Trennwände aus Ziegelmauerwerk ohne 

Stoßfugenvermörtelung 

 ohne Auflast 

 bei 3-seitiger Halterung mit freiem vertikalen Rand 

 vergleiche DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 2 

 

Wand-
dicke t 

Ei
n

b
au

b
er

ei
ch

 

Wandhöhe in m 

in mm 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 ≤ 6,00 

70 
I 2,50  -  -  -  -  -  

II -  -  -  -  -  -  

90 
I 3,00  3,25  3,50  -  -  -  

II -  -  -  -  -  -  

100 
I 3,50  3,75  4,00  4,25  4,50  -  

II 2,50  -  -  -  -  -  

115/150 
I 5,00  5,00  5,00  5,00  5,00  -  

II 3,00  3,25  3,50  -  -  -  

≥ 175 
I 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  

II 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
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Tabelle III Maximale Wandlängen für nichttragende innere Trennwände aus Ziegelmauerwerk ohne 

Stoßfugenvermörtelung 

 mit Auflast 

 bei 4-seitiger Halterung 

 vergleiche DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 3 

 

Wand-
dicke t 

Ei
n

b
au

b
er

ei
ch

 

Wandhöhe in m 

in mm 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 ≤ 6,00 

50 
I 5,50  6,00  3,25  -  -  -  

II 1,25  1,50  1,75  -  -  -  

60 
I 6,00  6,50  7,00  -  -  -  

II 2,00  2,25  2,50  -  -  -  

70 
I 8,00  8,50  9,00  9,50  -  -  

II 5,50  6,00  3,25  3,50  3,75  -  

90 
I 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  -  

II 7,00  7,50  8,00  8,50  9,00  -  

100 
I 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  -  

II 8,00  8,50  9,00  9,50  10,00  -  

115/150 
I 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  -  

II 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  -  

≥ 175 
I 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  

II 12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  12,00  
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Tabelle IV Maximale Wandlängen für nichttragende innere Trennwände aus Ziegelmauerwerk ohne 

Stoßfugenvermörtelung 

 mit Auflast  

 bei 3-seitiger Halterung mit freiem vertikalen Rand 

 vergleiche DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 3 

 

Wand-
dicke t 

Ei
n

b
au

b
er

ei
ch

 

Wandhöhe in m 

in mm 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 ≤ 6,00 

50 
I 2,75  3,00  -  -  -  -  

II -  -  -  -  -  -  

60 
I 3,00  3,25  3,50  -  -  -  

II -  -  -  -  -  -  

70 
I 4,00  4,25  4,50  4,75  -  -  

II 2,75  3,00  -  -  -  -  

90 
I 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  -  

II 3,50  3,75  4,00  4,25  4,50  -  

100 
I 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  -  

II 4,00  4,25  4,50  4,75  5,00  -  

115/150 
I 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  -  

II 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  -  

≥ 175 
I 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  

II 6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  6,00  
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Tabelle V Maximale Wandlängen für nichttragende innere Trennwände aus Ziegelmauerwerk ohne 

Stoßfugenvermörtelung 

 ohne Auflast 

 bei 3-seitiger Halterung mit freiem oberen Rand 

 vergleiche DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 4 

 

Wand-
dicke t 

Ei
n

b
au

b
er

ei
ch

 

Wandhöhe in m 

in mm 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 ≤ 6,00 

50 
I 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 - - - 

II 0,75 1,00 1,25 - - - - - 

60 
I 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 - - 

II 1,25 1,25 1,50 1,75 2,00 - - - 

70 
I 3,50 3,75 4,00 4,50 5,00 5,00 5,00 - 

II 1,75 1,75 2,00 2,25 2,50 3,00 3,50 - 

90 
I 4,00 4,25 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00 - 

II 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 - 

100 
I 4,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - 

II 2,50 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 - 

115/150 
I 4,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - 

II 3,00 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,00 - 

≥ 175 
I 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

II 4,00 4,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

 

 

In Versuchen der Universität Kassel, Fachgebiet 

Massivbau [9] wurden Untersuchungen nach 

DIN EN 1052-2 [10] an Prüfkörpern aus Ziegel-

mauerwerk ohne obere Halterung durchgeführt. 

Die Stoßfugen der betrachteten Prüfkörper waren 

unvermörtelt und die Lagerfugen wurden mit 

Dünnbettmörtel ausgeführt. Es wurde nachgewie-

sen, dass die durch Prüfungen ermittelte charak-

teristische Biegezugfestigkeit fxk2 von Ziegelmau-

erwerk mit der Bruchebene senkrecht zu den La-

gerfugen höher ist, als der gemäß DIN EN 1996-1-

1/NA [4], NDP zu 3.6.4 (3) anzusetzende Wert.  

 

Daher können für Ziegelmauerwerk ohne Stoßfu-

genvermörtelung, bei 3-seitiger Halterung mit 

freiem oberen Rand, die halben Tabellenwerte aus 

DAfM-RiLi 1 [3], Tabelle 4 angesetzt werden. 

Diese Werte sind in Tabelle V dargestellt.  
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Berücksichtigung von Schlitzen 

In DAfM-RiLi 1 [3] sind Regelungen für die Berück-
sichtigung von Schlitzen in nichttragenden inneren 
Trennwänden angegeben. 
Bei vertikal geschlitzten Wänden sind die zulässi-
gen Grenzmaße aus den Tabellen I bis V für die 
nächst niedrigere Wanddicke zu entnehmen. 
Die wichtigste Neuerung der DAfM-RiLi 1 ist, dass 
die Grenzabmessungen nun auch für die Bemes-
sung von horizontal und schräg geschlitztem 
Mauerwerk mit einer Wanddicke t < 175 mm an-
wendbar sind. Hierbei ist in der Anwendung der 

Tabellen I bis V der Restquerschnitt (Wanddicke 
abzüglich der Schlitztiefe) anzusetzen und die 
Grenzabmaße für eine Wand mit der Dicke des 
Restquerschnitts aus den Tabellen I bis V zu ent-
nehmen.  
 
In dem folgenden Bild 2 ist die Ermittlung der an-
zusetzenden Grenzmaße geschlitzter nichttragen-
der innerer Trennwände aus Ziegelmauerwerk 
schematisch dargestellt. 
 

 

 

 
Bild 2: Schema zur Ermittlung der anzusetzenden Wanddicke geschlitzter Wände aus Ziegelmauerwerk (ver-
gleiche DAfM-RiLi 1, Kapitel 7.2) 

 
Befestigung an angrenzende Bauteile 

In [3] Kapitel 8 ‚Befestigung an angrenzende Bau-
teile‘ wurden die Details vertikaler und horizonta-
ler Halterungen dem aktuellen Stand der Technik 
angepasst. 

Neu aufgenommen wurden u. a. die im Bild 3 und 
Bild 4 dargestellten Details für 3-seitig gehaltene 
Wände ohne Auflast mit freiem oberen Rand.  
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Bild 3 zeigt das Detail des horizontalen Anschlus-
ses für den Fall, dass Brandschutzanforderungen 
vorliegen. 
 

 

Bild 3: 3-seitig gehaltene Wand mit freiem oberen 
Rand (mit Brandschutzanforderung) 

Das folgende Bild 4 zeigt den Anschluss einer nicht-
tragenden inneren Trennwand mit einem freien 
oberen Rand. Diese Konstruktion entspricht der 
Ausführung mit ausgeschäumter Fuge, wie sie am 
Bau üblich ist. 

 

Bild 4: 3-seitig gehaltene Wand mit freiem oberen 
Rand, z. B. für ausgeschäumte Fugen 

 
Neu aufgenommen wurde ferner der vertikale An-
schluss einer nichttragenden inneren Trennwand 
aus Mauerwerk an eine Stahlbetonstütze, wie es im 
Bild 5 gezeigt ist. 

 

Bild 5: Beispiel für Anschluss an eine Stütze 

 

 

Bezug der DAfM-RiLi 1 

Die DAfM-RiLi 1 [3] kann als digitales Dokument 
käuflich erworben werden unter:  

www.dafm.online/aktuelles 

 

Zusammenfassung  

Der DAfM Deutsche Ausschuss für Mauerwerk e. V. 
hat mit der DAfM-RiLi 1 ‚Nichttragende innere 
Trennwände‘ seine erste technische Dokumenta-
tion veröffentlicht. In dem Dokument finden sich 
Hinweise zur Planung und Ausführung dieser Bau-
teile im Massivbau. Gegenüber des vorhergehen-
den, gleichnamigen DGfM-Merkblattes wurden 
technische Aktualisierungen und redaktionelle An-
passungen vorgenommen.  

Für Planende dürfte am Interessantesten sein, dass 
neben Regelungen zur Berücksichtigung von verti-
kalen Schlitzen nun auch Randbedingungen für ho-
rizontale und schräge Schlitze für alle relevanten 
Wanddicken t < 175 mm angegeben sind. Darüber 
hinaus wurden die gezeigten Anschlussdetails dem 
Stand der Technik angepasst. 

Dieser AMz-Bericht fasst die wichtigsten Inhalte für 
Ziegelmauerwerk zusammen.  

Differenziert nach Art der Halterung sowie unter-
schieden nach nichttragenden inneren Trennwän-
den ohne und mit Auflast sind in den Tabellen I 
bis V die zulässigen Wandlängen in Abhängigkeit 
von der Wanddicke und der Wandhöhe für Ziegel-
mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung zusam-
mengestellt. 
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